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Auflösung der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung Brandenburg (FHöV) 

Runderlass des Ministeriums des Innern 

Vom 31. Juli 2000


Durch das am 29. Dezember 1998 in Kraft getretene Branden
burgische Polizeifachhochschulgesetz vom 21. Dezember 1998 
(GVBl. I S. 270) sind die Aufgaben der FHöV in den Aufgaben
bereich der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg 
übergegangen. 

Aus diesem Grund wird die FHöV mit Wirkung vom 29. De
zember 1998 aufgelöst. 

Amtliche Vordrucke zur Beantragung von Wohngeld 
nach dem Wohngeldgesetz 

Erlass des Ministeriums für Stadtentwicklung, 

Wohnen und Verkehr


Vom 27. Juli 2000


Wohngeld wird nicht von Amts wegen, sondern gemäß § 3 
Abs. 1 Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. April 2000 (BGBl. I S. 450) nur auf Antrag gewährt. 
Der Antrag ist formelle und materielle Anspruchsvoraussetzung. 

Zur einheitlichen Wohngeldbearbeitung wird Folgendes festge
legt: 

1.	 Anträge auf Gewährung von Wohngeld sind an die örtlich 
zuständige Wohngeldstelle zu richten. 

2.	 Die Antragstellung soll nur auf dem dafür vorgesehenen An
tragsvordruck erfolgen. 

3.	 Für die Beantragung von Wohngeld in Form von Mietzu
schuss und Lastenzuschuss werden die in den Anlagen 1 und 
2 bekannt gemachten Vordrucksmuster vorgeschrieben. 

4.	 Die vorgeschriebenen Vordrucke sind landeseinheitlich zu 
verwenden, sie dürfen nicht abgeändert werden. 

Der Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt der Erlass des Ministeriums für Stadtentwick
lung, Wohnen und Verkehr vom 1. Oktober 1996 (ABl. S. 999) 
außer Kraft. 
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Einführung bautechnischer Regelungen

für den Straßenbau in Brandenburg


Brücken- und Ingenieurbau;

Richtlinie für den Einsatz bewehrter Elastomerlager

zur elastischen Lagerung von Brückenüberbauten


- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau

Nr. 8/2000 vom 16. März 2000 


Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr, Abt. 5


Nr. 27/2000 - Brücken- und Ingenieurbau 

Vom 2. August 2000


Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 21/1999 
vom 25. August 1999 hat das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen die „Richtlinie für den Einsatz be
wehrter Elastomerlager zur elastischen Lagerung von Brücken
überbauten“ für den Geschäftsbereich der Bundesfernstraßen 
eingeführt. 

In der Anwendung dieser Richtlinie sind vereinzelt Unsicher
heiten in der Anwendung des temperaturabhängigen Schubmo
duls für den Lastfall Bremsen aufgetreten. Mit dem Allgemeinen 
Rundschreiben Nr. 8/2000 vom 16. März 2000 des Bundesmi
nisteriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen erhält der Ab
satz 5 der Richtlinie in Abschnitt 4, Berechnungsgrundlagen, zur 
Klarstellung eine neue Fassung. 

Es wird diese Ergänzung zur „Richtlinie für den Einsatz be
wehrter Elastomerlager zur elastischen Lagerung von Brücken
überbauten“ auch für den Bereich der Landesstraßen eingeführt. 

Für den Bereich der Kreis- und Gemeindestraßen wird die An
wendung empfohlen. 

Dieses Allgemeine Rundschreiben Straßenbau ist im Verkehrs
blatt, Heft 7/2000 vom 15. April 2000 veröffentlicht. 



548 

Brandenburgische Universitätsdruckerei, 
K.-Liebknecht-Str. 24-25, 14476 Golm 

DPAG, PVST     A 11271 Entgelt bezahlt 

Amtsblatt für Brandenburg 
Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg 

Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 35 vom 5. September 2000 

Herausgeber: Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 110,- DM (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.


Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg.

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.


Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.


Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Karl-Liebknecht-Straße 24-25, Haus 2,

14476 Golm (bei Potsdam), Telefon Potsdam (03 31) 56 89 - 0



